
 

 
 
 
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen / Besondere Vertragsbedingungen des 
Bezirksklinikum Mainkofen 

 
 
 

§ 1 
 

Allgemeines, Geltungsbereich 
 

 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten  
(„Verkäufer“). Die AEB gelten nur, wenn der Lieferant Unternehmer (§14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- 
rechtliches Sondervermögen ist. 
 

(2) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Verkäufer erfolgen  
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Verkäufern über die von ihnen  
angebotenen Lieferungen und Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle  
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber,  
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
 

(3) Geschäftsbedingungen unserer Verkäufer oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert  
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 
 

(4) Beim Kauf von EDV-Hardware gelten zusätzlich die „Ergänzenden 
Vertragsbedingungen für den Kauf von Hardware – EVB-IT Kauf“ in der 
jeweils geltenden Fassung. Die jeweils aktuelle Version ist unter 
www.kbst.bund.de, Rubrik EVB-IT Vertragstypen im Internet abrufbar und 
ausdruckbar. Bei sich widersprechenden Regelungen gehen die EVB-IT vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbst.bund.de/


 
§ 2 

 
Bestellungen und Aufträge 

 
 

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als 
verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und 
Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat 
uns der Verkäufer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor 
Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen anzunehmen. 
 

(3) Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme 
durch uns. 
 
 

§ 3 
 

Preise und Zahlungsbedingungen 
 
 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. 
 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle 
Leistungen und Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage, Einbau) 
sowie alle Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten 
einschließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein. 
 

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger 
Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie 
Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir 
Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Verkäufer   
3% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Für die Rechtzeitigkeit der von 
uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungs-
auftrages bei unserer Bank. Für Verzögerungen durch die am 
Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich. 
 

(4) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind 
unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift 
anzugeben. Sollte eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch 
im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 
verzögern, verlängern sich die in Absatz 3 genannten Zahlungsfristen um den 
Zeitraum der Verzögerung. 
 

(5) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. 
 

 



 
 

§ 4 
 

Lieferzeit und Lieferverzug 
 
 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend, ebenso ein 
bei Gerätschaften eventueller Aufstellungs- und Einweisungstermin. 

 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn 

Umstände eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 
 

(3) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund 
des Vertrages bestimmen, so kommt der Verkäufer mit Ablauf dieses Tages in 
Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. 
 

(4) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen 
Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf 
Schadensersatz statt der Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist. 
 
 
 

§5 
 

Leistung, Lieferung, Gefahrübergang 
 

(1) Aufstellung, Inbetriebnahme und gründliche Einweisung anhand der 
Betriebsanleitungen von Gerätschaften bis zur vollkommenen Handhabung 
obliegt dem Verkäufer. 

 
(2) Eine bei Gerätschaften notwendige Einweisung hat unverzüglich nach 

vorgenommener Aufstellung und Inbetriebnahme zu erfolgen. 
 

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und 
Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer 
Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen. Fehlt der Lieferschein oder 
ist er unvollständig, so haben wir hieraus resultierende Verzögerungen der 
Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist 
uns eine entsprechende Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden. 
 

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Sache geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch 
im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. 
 
 



 
 

(5) Für den Eintritt unseres Annahmeverzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Der Verkäufer muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich 
anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits (z.B. 
Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit 
vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Verkäufer nach 
den gesetzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen. 
Betrifft der Vertrag eine vom Verkäufer herzustellende, unvertretbare Sache 
(Einzelanfertigung), so stehen dem Verkäufer weitergehende Rechte nur zu, 
wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet haben und das Unterbleiben der 
Mitwirkung zu vertreten haben. 
 
 
 

§ 6 
 

Eigentumssicherung 
 

(1) An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Verkäufer zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, 
Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum oder 
Urheberrecht vor. Der Verkäufer darf sie ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung weder Dritten zugänglich machen, noch selbst oder durch Dritte 
nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen 
vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht 
zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Verkäufer hiervon angefertigte 
Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, sowie die 
Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen 
Datensicherung. 

 
(2) Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Verkäufer zur Verfügung 

stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Verkäufer 
gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum oder gehen in 
unser Eigentum über. Sie sind durch den Verkäufer als unser Eigentum 
kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art 
abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten ihrer 
Unterhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer 
anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf 
Mängel solcher vom Verkäufer hergestellten Gegenstände oder auf den 
unsachgemäßen Gebrauch seitens des Verkäufers, seiner Mitarbeiter oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom 
Verkäufer zu tragen. Der Verkäufer wird uns unverzüglich von allen nicht nur 
unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist 
nach der Aufforderung verpflichtet, die Gegenstände im ordnungsgemäßen 
Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung 
der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden. 
 
 



 
 
 

(3) Eigentumsvorbehalte des Verkäufers gelten nur, soweit sie sich auf unsere 
Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen sich der 
Verkäufer das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 

 
 
 

§ 7 
 

Gewährleistungsansprüche 
 

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung, sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter 
Montage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei sonstigen 
Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche 

uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.  
 

(3) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, 
wenn wir sie dem Lieferanten innerhalb von fünf Werktagen seit Eingang der 
Ware bei uns mitteilen. Versteckte Mängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, 
wenn die Mitteilung innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung an den 
Lieferanten erfolgt. 
 

(4) Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer 
Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns 
gesetzten, angemessenen Frist nicht nach – so können wir den Mangel selbst 
beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen 
bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch 
den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen 
besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem 
Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von 
derartigen Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, unterrichten. 
 

(5) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 
 
 
 
 
 



 
 

§ 8 
 

Produzentenhaftung 
 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.  

 
(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Verkäufer Aufwendungen 

gemäß §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter 
Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen 
werden wir den Verkäufer – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche bleiben unberührt.  
 

(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer pauschalen 
Deckungssumme von mindestens 5 Mio EUR pro Personen-/Sachschaden 
abzuschließen und zu unterhalten. 
 
 
 

 
§ 9 

 
Schutzrechte 

 
(1) Der Verkäufer steht nach Maßgabe des Absatzes 2 dafür ein, dass durch von 

ihm gelieferte Produkte keine Schutzrechte Dritter in Ländern der 
Europäischen Union und anderen Ländern, in denen er die Produkte herstellt 
oder herstellen lässt, verletzt werden. 

 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die 

Dritte gegen uns wegen in Absatz 1 genannten Verletzungen von 
gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 
Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers. 
 

 
 

§ 10 
 

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
 

(1) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

 
 
 



 
 
 

(2) Die zwischen uns und dem Verkäufer geschlossenen Verträge unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

 
(3) Ist der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser 
Geschäftssitz. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am 
allgemeinen Gerichtsstand des Verkäufers zu erheben. Vorrangige 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt. 
 

 
§ 11 

 
Teilnichtigkeit 

 
      Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen nichtig, unwirksam 
      oder anfechtbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt 
      und sind dann so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte  
      wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird. 
      Das gleich gilt für eventuell ergänzungsbedürftige Lücken. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


